
Gemäß§ 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Michael Bernhard, Kolluginnen und 
Kollegen 

zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (1662 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und das Umsatzsteuergesetz 1994 
geändert werden (Teuerungs-Entlastungspaket Teil II) (1702 d.BJ - TOP 2 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Z 1 entfällt. 

II. Artikel 1 Z 3 entfällt. 

III. Artikel 1 Z 5 blautet: "Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„ (1 a) Die für die Anwendung der Steuersätze für Einkommensteile bis eine Million 
Euro festgesetzten Grenzbeträge sowie die für die Anwendung des Abs. 4, des Abs. 
5 Z 1 bis 3, des Abs. 6 und des Abs. 8 festgesetzten Beträge unterliogen einer 
Inflationsanpassung nach Maßgabe des § 33a. Gleiches gilt für die i § 1 Abs. 4, § 
34 Abs. 4 zweiter Teilstrich, § 35 Abs. 1 dritter Teilstrich, § 42 Abs. 1 Z 3, § 99 Abs. 2 
Z 2 und§ 102 Abs. 3 festgesetzten Beträge sowie die Einkunftsgrenzen des§ 4 Abs. 
4 z 8 lit. b." 

IV. Artikel 1 Z 6 lautet: ''Nach § 33 wird folgender § 33a samt Überschrift eingefügt: 

„Inflationsanpassung 
§ 33a. (1) Die steuerliche Mehrbelastung durch die kalte Progression (Abs. 2) ist 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen abzugelten. 
(2) Als kalte Progression ist das inflationsbedingte Mehraufkommen an 
Einkommensteuer zu verstehen, das sich für das jeweilige Folgejahr als Differenz 
aus dem Steueraufkommen auf Grundlage von noch nicht nach § 33 Abs. 1 a 
inflationsangepassten Beträgen und dem Steueraufkommen bei einor 
Inflationsanpassung nach Maßgabe des § 33 Abs. 1 a unter Zugruno'elegung einer 
gemäß Abs. 3 ermittelten positiven Inflationsrate ergibt. 

(3) Für die Ermittlung der Inflationsrate ist das arithmetische Mittel d9r für die Monate 
September des vorangegangenen Jahres bis Juli des laufenden Jahres sowie des 
vorläufigen Wertes für August des laufenden Jahres der von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich veröffentlichten Jahresinflationsraten des 
Verbraucherpreisindexes heranzuziehen. Das arithmetische Mittel ist auf das Zehntel 
eines Prozentpunktes zu runden. 
(4) Für jedes Kalenderjahr erfolgt eine Anpassung der Beträge gemäß§ 33 Abs. 1a 
im Ausmaß der positiven Inflationsrate (Abs. 3). Die so ermittelten Beträge sind auf 
volle Euro aufzurunden. Der Bundesminister für Finanzen hat die für das Folgejahr 
angepassten Beträge jeweils bis zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres im 
Wege einer Verordnung kundzumachen. 

(5) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 soll die Inflationsanpassung für das 
Kalenderjahr 2022 insofern erfolgen, als hier die das arithmetische Mittel der für die 
Monate September des Jahres 2020 bis August des Jahres 2021 der von der 
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Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlichten Jahresinflationsrat1m des 
Verbraucherpreisindexes heranzuziehen ist. Das arithmetische Mittel ist auf das 
Zehntel eines Prozentpunktes zu runden." 

V. Artikel 1 Z 7 entfällt. 

VI. Artikel 1 Z 8 entfällt. 

VIII. Artikel 1 Z 9 entfällt. 

IX. Artikel 1 Z 10 entfällt. 

X. Artikel 1 Z 11 lautet: "In § 124b werden folgende Z 412 bis 414 angefügt: 

"412. § 33 Abs. 1 a und § 33a Abs 1 bis 4 in der Fassung des Bunde8gesetzes BGB/. 
I Nr. xx/2022 sind erstmalig anzuwenden, wenn 

• die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für äas 
Kalenderjahr 2023, 

• die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird, für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2022 enden. 

413. § 33 Abs. 1 a und §33a Abs 1, 2 und 5 in der Fassung des Bundosgesetzes 
BGB/. I Nr. xx/2022 sind erstmalig anzuwenden, wenn 

• die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2022, 

• die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben vlird, für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31 . Dezember 2021 enden. 

Wurde für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember enden, die nach 
§33a Abs 5 festgelegte Inflationsanpassung noch nicht berücksichtig , hat der 
Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer eine Aufrollung gemäß § 77 Abs. 3 so bald wie 
möglich, jedoch spätestens bis 31 . Dezember 2022 durchzuführen, sofern die 
technischen und organisatorischen Möglichkeiten dazu vorliegen. 

414. § 17 Abs. Sa Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. / Nr. xx/2022 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2023 anzuwenden." 

XI. In Artikel 2 Z 1 wird der Ausdruck "Kalenderjahr 2025" durch den Ausdruck 
"Kalenderjahr 2023" ersetzt. 

XI 1. Artikel 2 Z 2 entfällt. 

XIII. Artikel 3 Z 3 lautet: 

''3. Dem § 55 wird folgender Abs. 59 angefügt: 

„(59) § 41 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/;~022 tritt mit 
dem der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft und 
ist erstmals in Bezug auf das Kalenderjahr 2023 anzuwenden."" 

Begründung 

Nach dem bisher dem Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988) zu Grunde 
liegenden Nominalwertprinzip ist für die Einkommensbesteuerung nur der 
zahlenmäßige, nicht aber der tatsächliche Geldwert maßgebend. Bei 
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Preissteigerungen entspricht ein nomineller Einkommenszuwachs jeaoch nicht dem 
realen Einkommenszuwachs. Im Rahmen des progressiven Einkommensteuertarifs 
kommt es in diesen Fällen im zeitlichen Verlauf zum Effekt der so genannten „kalten 
Progression", weil die Eckwerte des progressiven Steuertarifes nicht an die 
Preissteigerungsrate angepasst sind. Mit der Änderung soll der 
Einkommensteuertarif an die Inflationsrate (Teuerungsrate) angepasst und so dem 
Effekt der „kalten Progression" begegnet werden. Dabei sollen in§ 33 Abs. 1 die 
anzupassenden Beträge definiert und in § 33a die Wirkweise der 
Inflationsanpassung umschrieben werden . Damit soll der Effekt der "l<alten 
Progression" in vollem Umfang ausgeglichen werden - und zwar rückwirkend für das 
Kalenderjahr 2022 . 

Gemäß MRV vom 15. Juni 2022 soll die Beitragssenkung der FLAF-Beiträge ein 
Signal für lohngestaltende Maßnahmen sein. Aus ökonomischer Sicht trägt die 
materielle Abgabenlast nicht automatisch jener, der vom Gesetz als rechtlicher 
Träger der Abgabenlast - im Fall der Lohnebenkosten der Arbeitgebm - definiert 
wird. Da wir an der aktuellen wirtschaftlichen Situation sehen, dass Arbeitgeber hier 
jeglichen Spielraum benötigen, darf die Abgabenreduktion nicht nur ein Mittel sein , 
dass im Falle schnellstmöglicher Änderungen von Betriebsvereinbarungen oder 
Kollektivverträgen, gültig sein kann , sondern muss tatsächlich schnellstmöglich 
umgesetzt werden. Da dies mit der Gesetzesvorlage in nicht ausreichend 
gewährleistet wird , muss die Reduktion so rasch wie möglich und vol lumfänglich 
erfolgen. 

Ad III. 

In§ 33 soll die Inflationsanpassung umgesetzt werden. Durch Abs. 1 a soll in 
Verbindung mit § 33a mit Wirksamkeit für die Jahre ab 2022 die Methodik der 
Inflationsanpassung festgelegt werden. 
Der erste Satz In Abs. 1 a umschreibt, welche Elemente innerhalb des § 33 selbst 
von der Inflationsanpassung erfasst sind. Im zweiten Satz des Abs. 1 a sollen 
Bestimmungen außerhalb des§ 33 erfasst werden, die auf Beträge Bezug nehmen, 
die von der Inflationsanpassung in§ 33 betroffen sind , und daher ebenfalls nach 
Maßgabe des § 33a angepasst werden sollen. 

Ad IV. 

In§ 33a sollen Umfang und Methodik der Inflationsanpassung umschrieben werden. 

Die Inflationsanpassung soll durch eine automatische Tarifanpassung auf Grundlage 
des§ 33a Abs. 4 umgesetzt werden. Für die Ermittlung der zur Inflationsanpassung 
herangezogenene Inflationsrate soll der Zeitraum von September des 
vorangegangenen Kalenderjahres bis Juli des laufenden Kalenderjahres sowie des 
vorläufigen Wertes für August des laufenden Kalenderjahres herang1ezogen werden . 
Die ermittelten Beträge sind auf volle Euro aufzurunden und vom Bundesminister für 
Finanzen jährlich bis 31. Oktober mit Verordnung kundzumachen . 

Im Sinne einer früh greifenden Entlastung sollen für 2022 die Beträge gern .§ 33 Abs. 
1a um die gemittelte Inflationsrate im Zeitraums September 2020 bis August 2021 
angepasst werden (Abs 5). 

Ad X. 

Die Inflationsanpassung soll ab dem Kalenderjahr 2022 wirksam werden. Für 
Lohnzahlungszeiträume im Kalender 2022 , für die die nach §33a festgelegte 

AA-280 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



Inflationsanpassung noch nicht berücksichtigt wurde, hat der Arbeitgflber für seine 
Arbeitnehmer eine Aufrollung gemäß§ 77 Abs. 3 bis spätestens bis ~l 1 . Dezember 
2022 durchzuführen. 

Ad XI. 

Um eine ehestmögliche Umsetzung mit dem Jahr 2023 zu garantieren, wird die 
Jahreszahl in Artikel 2 Z1 auf 2023 geändert. 

Ad XII. 

Um eine flächendeckende Umsetzung und rechtliche Absicherung z garantieren, 
werden die Sonderbestimmungen über Zusatzvereinbarungen, mit deren Hilfe eine 
Reduktion erfolgen kann, gestrichen - sodass diese jedenfalls und fü alle 
Arbeitgeber erfolgt. 

Ad XIII. 

Aufgrund der Änderungen wird die lnkrafttretensbestimmung angepasst. 

) 
( 

(01~ 
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